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Ein typischer Fall verfehlter
offentlicher Kunstpflege

Das «Werk» hat sich seit jeher zur
Pflicht gemacht, gute Ergebnisse der Kunst-
pflege unserer Behorden ausfiihrlich dar-
zustellen, und das gibt uns die Berech-
tigung, auch auf Fehlleistungen hinzu-
weisen, besonders wenn diese fiir Miingel
in der offentlichen Kunstpflege typisch,
und also iiber den Einzelfall hinaus lehr-
reich sind.

Ein solcher Fall von betrichtlichem
Ausmass liegt vor in der Ausmalung von
Friedhofhallen in Luzern.

Konnten diese Bilder nicht aus Vorkriegsnummern von
Velhagen und Klassings Monatsheflen: stammen? Man kann
sich nicht gut ein leereres Theater vorstellen, zusammen-
gestoppelt aus Finzelfiguren, die man sich erinnert, anderswo
schon besser gesehen zu haben. Ja nicht einmal inhaltlich
sind die dargestellten Szenen verstanden: was hat beispiels-
weise das Neugeborene aul dem Bild der -Auferweckung von
Jairi Tochterlein. zu tun? Es ist aus Versehen aus einer
italienischen Christi-Geburtdarstellung kopiert worden und —
um den Raum zu fiillen — in eine Szene hineingerutscht, in
der es zu den allerpeinlichsten Vermutungen Anlass gibt! Dass
die einzelnen Motive aus allen moglichen Quellen stammen,
wiire an sich kein Vorwurf, wenn sie dann doch durch ein
starkes Gefithl zu einer neuen Einheit zusammengeschmolzen

wiiren, wie das bei den alten Meistern der Fall ist, die ja
hiochst unbefangen von ihren Kollegen entlehnten, was sie
brauchen konnten und dabei doeh Eigenes schufen. Das ist
aber leider in Luzern nicht der Fall, und so ist das Ergebnis
von so peinlicher Leere und innerer Maflstablosigkeit, dass

Es handelt sich um Hallenbauten fiir Familiengréber,
mit einer Wandflache von 180 Laufmetern, infolge des
Gefilles unterteilt in acht Abschnitte von je 20 m Linge
fiir je 18 Grabstellen. An Stelie der eigentlich selbstver-
stdndlichen Losung, Grabplatten an der Wand anzubrin-
gen, liess sich der Stadirat von Luzern dazu bestimmen,
diese Wandfldchen fiir die Gesamtsumme von 75000 Fr.
einer Gruppe von Malern zur Ausmalung zu iiberlassen,
die versprach, «nach Art einer historischen Bauhiitte un-
ter einheithicher Leitung» arbeiten zu wollen. Es fand
weder ein Wetthewerb statt, noch eine Expertise, und
die Bedingung des Stadtrates, einige originalgrosse Kar-
tons aufzuste'len; wurde nicht eingehalten.

Es gab dann im Stadtrat von Luzern eine jener mass-
los peinlichen parlamentarischen Kunstdebatten, wo Red-
ner mit den besten Absichten und von Sachkenntnis nicht
beschwert, versuchten, die nur zu berechtigten Einwinde
der Kritik, die ibrigens auf dem Weg iiber die politischen
Parteien nach Moglichkeit erstickt worden war, aufs welt-

anschauliche Geleise zu schieben. Man denkt an die be-

man sich nur wundern kann., wie sich Derartiges vor der
Ocffentlichkeit verantworten lisst.

Schlecht ist auch die architektonische Wirkung dieser Ge-
miilde. Sice hiitten in diesem Grossformat nur an einem Ort
gemalt werden diirfen, wo man von weitem frontal darauf zu-
kommt, wo man entsprechend Abstand nehinen kann, nicht
aber in dieser spiirlichen, schmalen Halle, in der die her-
Lkommlichen Wandplatten, wie sie sich auch in den iibrigen
Griiberhallen dieses Luzerner Friedhofes und noch viel iiber-
zeugender in den Hallen am die Stiftskivehe finden, das einzig
Richtige gewesen wiiren, denn schliesslich ist ein Friedhof
keine Kunstausstellung:

s ist zu hoffen, dass man m nicht zu ferner Zeit doch
noch zu dieser Lisung greifen und die peinlichen Malereien
entfernen wird, wozu vielleicht schon die miserable technische
Ausfithrung zwingt: das Farbpigment liegt puderartig wie
Pastellfarbe an der Oberfliche und kann mit der Hand ab-
gewischt werden.

rithmte Geschichte von MeNeill Whisller, den ein schlech-
ter Kiinstler wegen einer scharfen Kritik verklagt hatte.
«Koénnen Sie diesen ehrenwerten Herren erkliren, was
Kunst ist?» fragte der englische Richter den Angeklagten.
Whistler klemmte sich sein Monokel ins Auge und be-
trachlete die Herren langsam einen nach dem andern.
Dann sagte er: «No, Sir». —

Ich weiss nicht, wie jene Geschichte ausging, die
Luzerner Deballe endete jedenfalls mit einer Ablehnung
der Kritik. Es wird immer moglich sein, mit den Mitteln
geschickter politischer Regie solche «Frfolge» davonzu-
tragen — aber leider werden die Bilder dadurch um
keine Spur besser. Bei der Debatte im Stadtrat von Lu-
zern fehlte keines der Argumente, die in solchen Fiillen
immer und iberall vorgebracht werden: iiber den Ge-
schmack lasse sich nicht streiten, und die Gegner dieser
Malerei seien eben Kulturbolschewisten. Lassen wir letz-
leres auf sich beruhen: das mit dem Geschmack aber (man
muss es immer wieder sagen) ist so: Ob einer lieber

Aepfel isst oder Birnen, das ist Sache des Geschmacks,
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tiber den sich wirklich nicht streiten lisst: dariiber aber,
ob ein Apfel taul ist, ist auch derjenige kompetent zu
urteilen, der liir seine Person lieber Birnen hiitte. Mit der
Kunst ist es ¢anz dhnlich: man kann dieser oder jener
Richtung personlich niher stehen, wer aber i{iberhaupt
von Kunst irgendeiner Richtung etwas versteht, der kann
durchaus beurteilen, ob ein Kunstwerk anderer Richtung
in dieser seiner Art Qualitiat hat oder nicht: hier geht
es nicht um Geschmacksfragen, sondern um so objektive
Unterschiede wie zwischen frischen und faulen Aepfeln

Wir begreifen durchaus, dass die Luzerner keine Ge-
miilde von Picasso oder Klee an ihren Friedhofwiinden
wiinschen, und dass socar der weit harmlosere, gemein-
verstiindliche Danioth nicht fir jede Aufgabe der ge-
eignete Mann ist, obwohl er dem Beschauer nur eine be-
scheidene Augeniibung im Zusammensehen zerlegter
Farbflichen zumutet. Die Forderung nach Verstindlich-
keit wird ganz zu Recht erhoben, und in dieser Hinsicht
ist von Kunstschriftstellern viel gesiindigt worden, die
ihren privaten Haut-Gout der Allgemeinheit aufzu-
schwatzen suchen und damit nur erreichen, dass das
Publikum iiberhaupt koptscheu wird. Aber die Bilder
miissten dann eben innerhalb dieser GGemeinverstindlich-
keit kiinstlerische Qualititen haben. Man denke an Wand-
maler wie Paul Bodmer, oder Pellegrini, oder Walser,

oder Cingria usw. — Maler, die durchaus im Gegenstind-

Ein neues Wandgemaélde in Ziirich

Auf die grossen Mosaiken von P. Bodmer und K. Hii-
gin an den kantonalen Verwaltungsgebiuden werden wir
im «Werk»

Interesse kiinftiger Auftrige auf einen weniger erfreu-

ausfiithrlicher zuriickkommen: hier sei im

lichen Fall offentlicher Kunstpflege hingewiesen.

Der Stadtrat der Stadt Ziirich hatte seinerzeit die
grossziigige und liebenswiirdige Idee, dem Regierungsrat
des Kantons Ziirich anlisslich der Einweihung der kan-
tonalen Verwaltungsgebiude ein Geschenk in Form eines
Kunsiwerkes zu machen. Man selzte sich mit den Archi-
telten der Neubauten, Gebr. Pfister BSA| in Verbindung
mit dem Ergebnis, dass die Wahl aul die ausgezeichnel
schone, kiinstlerisch wertvolle Midchenfigur von Her-
mann Hubacher fiel, die erst aufgestelit wurde, withren:
die Regierungsrite schon auf dem Rundgang durch die
Gebitude begriffen waren, so dass das Geschenk wirklich
als Ueberraschung kam.

Iir die Einweihung des Stidtischen Amtshauses V
wollte sich nun der Regierungsrat des Kantons Ziirich
revanchieren. Korrekterweise fragle auch er beim Archi-
lekten, Hrn. Stadtbaumeister Herter BSA an, und dessen
Wahl fiel, wie nicht anders zu erwarten war, auf Augusto
tiiacometti. der ja auch schon frither mit stidtischen

Auftriigen {iberreich bedachl wurde. Wir~haben iiber
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lichen bleiben und die innerhalb dieser Gegenstiindlich-
keil Werke hohen Ranges schatten.

Es ist also keineswegs eine Frage der Richtung,
sondern einzig eine Irage der Qualitdat, wenn wir
darauf insistieren miissen, dass diese Luzerner Malereien
ein sehr bedauerliches Kapilel von grundsitzlicher Be-
deutung bilden. s geht nicht nur um die Verwendung
otfentlicher Mittel, sondern auch um die Wiirde der Re-
ligion. Wenn irgend etwas wert ist, kiinstlerisch ernst ge-
nommen zu werden, so sind es die religiosen Gegen-
stinde; das beste Konnen, die besten Kiinstler sind
dafiir gerade gut genug: auch bedeutet es eine Degradie-
rung des Religiosen, wenn es zum blossen Wandschmuck
fir leere Winde missbraucht wird, fiir die eine blosse
Tonung, rauher Verputz, Berankung mit Schlingpflanzen
oder dhnliche bescheidene Massnahmen geniigen wiirden.

s ist ein lir die Kunst selbst verhidngnisvoller Irr-
tum, zu glauben, die blosse Tatsache, dass sich jemand
mit Malen beschiftigt, begriinde einen Anspruch auf Auf-
tragserteilung aus offentlichen Mitteln. Die Allgemeinheit
hat ausschliessiich ein Interesse daran, dass ihre Auf-
vaben so gut als moglich und dass sie von den besten
Kriften g¢elost werden, nicht aber daran, dass jeder
Kinstler durchaus mal seinen grossen Staatsauftrag be-
kommt, auch wenn er ihm nicht gewachsen ist.

Peter Meyer

den Geschmack von Herrn Stadtbaumeister Herter nicht
zu rechten, solange er sich innerhalb der Grenzen des
kiinstlerisch objektiv Vertretbaren hilt. Bei offentlichen
Bauten und Kunstwerken, die aus offentlichen Mitteln
bezahlt werden, miissen aber wirklich solche objektive
Maf3stibe angelegt werden konnen. Wir wissen, dass wir
im Namen weitester Kreise von Kiinstlern und Kunst-
sachverstindigen sprechen, wenn wir sagen, dass die Ar-
beiten von Augusto Giacometti seit langem leider nicht
mehr auf dieser Hohe stehen: der edle Jugendstil-
Schwung seiner frithen Arbeiten, die lange im Kunst-
haus-Vestibiil aufgehiingt waren, ist einer peinlich leeren
Routine gewichen, so dass sich die Vermutung geradezu
autdriangt, die aussergewdhnliche  Vielbeschiiftigtheit
dieses Malers und die noch aussergewohnlichere Pro-
paganda, die fiir ihn gemacht wird, stamme nicht aus
kiinstlerischen, sondern aus gewissen gesellschaftlichen
Zusammenhiingen, die mil Kunst und mit dem oftent-
lichen Interesse an Kunstpflege nichts zu tun haben.
Auch im vorliegenden Fall ist das Vertrauen, das
Stadtbaumeister Herter in die Kunst seines Freundes
Giacomelli selzte, aufs schmerzlichste enttiuscht worden:
der Maler hat sich die Sache ber Gebiihr leicht gemacht,

indem er die Wand mit einigen Versatzliguren aus alten’



	Ein typischer Fall verfehlter öffentlicher Kunstpflege

